
Gesetzliche Grundlagen

Gleichstellungsgesetz

Art. 4 Diskriminierung durch sexuelle Belästigung

Diskriminierend ist jedes belästigende Verhalten sexueller Natur oder ein anderes Verhalten
aufgrund der Geschlechtszugehörigkeit, das die Würde von Frauen und Männern am
Arbeitsplatz beeinträchtigt. Darunter fallen insbesondere Drohungen, das Versprechen von
Vorteilen, das Auferlegen von Zwang und das Ausüben von Druck zum Erlangen eines Ent-
gegenkommens sexueller Art.

Art. 5 Rechtsansprüche

1 Wer von einer Diskriminierung im Sinne der Artikel 3 und 4 betroffen ist, kann dem Gericht
oder der Verwaltungsbehörde beantragen:
a. eine drohende Diskriminierung zu verbieten oder zu unterlassen;
b. eine bestehende Diskriminierung zu beseitigen;
c. eine Diskriminierung festzustellen, wenn diese sich weiterhin störend auswirkt;
d. die Zahlung des geschuldeten Lohns anzuordnen.

2 Besteht die Diskriminierung in der Ablehnung einer Anstellung oder in der Kündigung eines
obligationenrechtlichen Arbeitsverhältnisses, so hat die betroffene Person lediglich Anspruch
auf eine Entschädigung. Diese ist unter Würdigung aller Umstände festzusetzen und wird auf
der Grundlage des voraussichtlichen oder tatsächlichen Lohnes errechnet.

3 Bei einer Diskriminierung durch sexuelle Belästigung kann das Gericht oder die Verwal-
tungsbehörde der betroffenen Person zudem auch eine Entschädigung zusprechen, wenn
die Arbeitgeberinnen oder die Arbeitgeber nicht beweisen, dass sie Massnahmen getroffen
haben, die zur Verhinderung sexueller Belästigungen nach der Erfahrung notwendig und an-
gemessen sind und die ihnen billigerweise zugemutet werden können. Die Entschädigung ist
unter Würdigung aller Umstände festzusetzen und wird auf der Grundlage des schweizeri-
schen Durchschnittslohns errechnet.

4 Die Entschädigung bei Diskriminierung in der Ablehnung einer Anstellung nach Absatz 2
darf den Betrag nicht übersteigen, der drei Monatslöhnen entspricht. Die Gesamtsumme der
Entschädigungen darf diesen Betrag auch dann nicht übersteigen, wenn mehrere Personen
einen Anspruch auf eine Entschädigung wegen diskriminierender Ablehnung derselben An-
stellung geltend machen. Die Entschädigung bei Diskriminierung in der Kündigung eines ob-
ligationenrechtlichen Arbeitsverhältnisses nach Absatz 2 und bei Diskriminierung durch se-
xuelle Belästigung nach Absatz 3 darf den Betrag nicht übersteigen, der sechs Monatslöh-
nen entspricht.

5 Vorbehalten bleiben Ansprüche auf Schadenersatz und Genugtuung sowie weitergehende
vertragliche Ansprüche.



Personalrecht der Stadt Zürich

PR Art. 68 Schutz der Persönlichkeit
1Die Arbeitgeberin Stadt Zürich achtet die Persönlichkeit der Angestellten und schützt sie.
Sie nimmt auf deren Gesundheit gebührend Rücksicht.

2Sie trifft die zum Schutz von Leben, Gesundheit und persönlicher Integrität ihrer Angestell-
ten erforderlichen Massnahmen.

3Sie sorgt insbesondere durch Massnahmen, Verfahren und Sanktionen gemäss Art. 34
und 35 für den Schutz der Angestellten

a) vor Diskriminierung aufgrund von Geschlecht, geschlechtlicher Orientierung, Herkunft,
Sprache, Religion, Behinderung oder vergleichbaren Persönlichkeitsmerkmalen;

b) vor sexueller und sexistischer Belästigung.

Sie sorgt dafür, dass Angestellten, die durch solche Vorkommnisse behelligt wurden, keine
weiteren Nachteile erwachsen.

AB PR Art. 7 Führung
Die Führung in der Stadtverwaltung soll vorbildlich sein. Sie fördert die aktive Mitwirkung
aller Beteiligten beim Erarbeiten von Entscheidungsgrundlagen sowie beim Erfüllen der ge-
meinsamen Aufgaben. Es wird mit Zielen auf die nachhaltige, partnerschaftliche, diskrimi-
nierungsfreie Aufgabenerfüllung hingeführt.

AB PR Art. 150 Führungsverantwortung
Die Vorgesetzten tragen die Verantwortung für die gründliche Einführung der Angestellten
in ihre Aufgaben, für ihre Förderung, ihren zweckmässigen Einsatz, ihre Gleichbehandlung
und den Schutz ihrer Persönlichkeit.

AB PR Art. 96 Verfahren bei Verletzung der Persönlichkeit und bei Verletzung der
Ansprüche auf Gleichstellung gemäss Bundesgesetz über die Gleichstellung von
Frau und Mann
1Die Departemente und Dienstabteilungen bezeichnen Vertrauenspersonen. Diese sowie
Human Resources Management und die Fachstelle für Gleichstellung stehen den von se-
xueller oder sexistischer Belästigung oder Diskriminierung betroffenen Angestellten als An-
laufstelle beratend und unterstützend zur Verfügung. Sie können mit davon betroffenen An-
gestellten und mit deren Einverständnis mit anderen Beteiligten, namentlich Vorgesetzten,
Gespräche führen oder geeignete Personen für die Vermittlung vorschlagen.

2Erweist sich zur Wahrung der Rechte der sexistisch oder sexuell belästigten Person ver-
waltungsexterner rechtlicher Beistand als notwendig, gilt sinngemäss Art. 42.

3Angestellte, die sexuelle oder sexistische Belästigung oder Diskriminierung geltend ma-
chen oder denen eine solche vorgeworfen wird, können bei der zuständigen Dienstchefin
oder beim zuständigen Dienstchef die Einleitung einer Untersuchung beantragen.

4Für Schutz und Verfahren bei anderen Diskriminierungen gelten Abs. 1 bis 3 sinngemäss.


